Formular drucken Lokales Speichern Formular zuriicksetzen

AP)OSTERREICHISCHE SOZIALVERSTCrERUNG
Antl’ag Bgld. Gebietskrankenkasse Beitragskontonummer:

Esterhazyplatz 3, 7000 Eisenstadt
an Sel bStverS | c h erun Telefon: (02682) 608, DW 1241, Fax: (02682) 608-1041
) . g Eingangsstempel des Krankenversicherungstragers
in der Krankenversicherung
gemal 8 16 Abs. 2 ASVG
Wir ersuchen Sie, vor dem Ausfillen des Antrages die Information auf der Riickseite genau durchzulesen.

Damit der Antrag rasch und ohne Rickfragen bearbeitet werden kann, ersuchen wir Sie, die Fragen durch
Ankreuzen X bzw. durch Vervollstandigung wahrheitsgemal zu beantworten!

Versicherungsnummer

Familienname/Nachname (auch alle friiher gefiihrten Namen)

Vorname(n) Geburtsdatum

It. Geb.-

Urkunde:
Anschrift (Int. Kfz., PLZ, Ort, Stral3e, Nr.) Staatsangehorigkeit:
(Mobil)Tel.Nr.: [J weiblich  [] manniich
FaxNr.: Familienstand:

I:l ledig I:l verheiratet

E-Mail: geschieden |:| verwitwet

1. Waren Sie in den letzten 12 Monaten vor der Antragstellung krankenversichert?
a) als Versicherter durch
eine oder mehrere Beschéftigung(en)

Name und Anschrift des/der letzten Dienstgeber(s)

beschaftigt von ... DIS oo

den Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Karenzgeldes oder Kinderbetreuungsgeldes von .................. bis ..
eine auslandische gesetzliche Krankenversicherung

|:| innerhalb der EU,|:| in der Schweiz,|:| in folgendem STaat: ...
(Bitte legen Sie eine Versicherungsbestatigung des ausléandischen Krankenversicherungstragers bei)

I:l eine sonstige Krankenversicherung

(Bitte Art der bisherigen Krankenversicherung anfiihren)

b) als mitversicherter Angehdriger bei Versicherungsnummer des Angehdri-
gen
Familienname (auch alle friher aefiihrten Namen) Verwandtschaftsverhaltnis:
v Geburtsdatum
orname(n) It. Geb.-
Urkunde:
Bitte legen Sie eine Versicherungsbestatigung des betreffenden Krankenversicherungstragers bei
2. An welcher Lehranstalt sind Sie gemeldet? - Name der Lehranstalt: ..........c..ccccciiiiiiiiiiiiiieee e (O] ¢ SRR
LS00 Lo 1= 0T o] 1 0] T PP Beginndatum: ...
3. Haben Sie die Studienrichtung gewechselt? D ja |:| nein Wenn ja, wie oft ... undabwann ...
4. Beziehen Sie wahrend des Studiums ein Einkommen? D ja D nein Hohe des Einkommens in Euro.......................
= LU (Bitte Nachweis beilegen) I:l monatlich I:ljahrlich
5. Haben Sie bereits ein Hochschulstudium abgeschlossen? I:l ja D nein Studienrichtung ...
6. Haben Sie das Studium aus wichtigen Griinden unterbrochen? |:| ja |:| nein (Nachweis bitte beischliel3en)
{10 T A PPNt

Achtung: Ohne Vorlage der Fortsetzungs- bzw. Inskriptionsbestatigung und einer Kopie der ersten oder aktuellen Seite
lhres Studienbuches kann lhr Antrag nicht bearbeitet werden.

Ich bin derzeit in keiner gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert und war in den letzten 60 Monaten nicht nach dem Gewerblichen

Sozialversicherungsgesetz (§8§ 2, 14a, 14b GSVG) oder in einer wahlweise zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG geschaffenen

Vorsorgeeinrichtung einer gesetzlichen beruflichen Vertretung in der Krankenversicherung oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz

(§ 2 BSVG) in der Krankenversicherung pflichtversichert. AuBerdem erklare ich, die Angaben den umseitig angefiihrten Erlauterungen ent-

sprechend wahrheitsgetreu gemacht und die angefiihrten Gesetzesbestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben. Gleichzeitig verpflichte

ich mich zum Ersatz der Kosten flr Leistungen, die auf Grund unwahrer Angaben entstanden sind. Auch aufgrund zwischenstaatlicher Sozi-

alversicherungsabkommen habe ich keinen Leistungsanspruch

Ort Datum Unterschrift des Antragstellers(Bevollméachtigten/VVormundes)
Raum fir Kassenvermerke



G202
Grund: ..............................................................................................................................................................................................................
Achtung: Ohne Vorlage der Fortsetzungs- bzw. Inskriptionsbestätigung und einer Kopie der ersten oder aktuellen Seite
Ihres Studienbuches kann Ihr Antrag


INFORMATIONEN ZUR SELBSTVERSICHERUNG FUR STUDIERENDE

Personenkreis:

Nachstehende Personen kénnen sich in der Krankenversicherung

gemal § 16 Abs. 2 ASVG selbst versichern, wenn sie nicht in einer

gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und ihr gewohnli-
cher Aufenthalt im Inland gelegen ist:

1. Horer an einer Lehranstalt im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 bis 7 des
Studienférderungsgesetzes 1992, Studierende von Fachhoch-
schul-Studiengangen im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 9 des Studienfo r-
derungsgesetzes 1992, die im Rahmen des fiir die betreffende
Studienart vorgeschriebenen normalen Studienganges inskribiert
sind.

2. Personen, die im Hinblick auf das Fehlen der Gleichwertigkeit ihres
Reifezeugnisses Lehrveranstaltungen, Hochschulkurse oder
Hochschullehrgange, die der Vorbereitung auf das Hochschulstu-
dium dienen, besuchen,

3. Personen, die zur Studienberechtigungspriifung im Sinne des
Studienberechtigungsgesetzes zugelassen sind oder sich auf
Prifungen zwecks Zulassung zu einem Fachhochschul-
Studiengang vorbereiten und die zwecks Vorbereitung auf diese
Prifung Kurse bzw. Lehrgange an Universitaten, Hochschulen,
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, privaten Werkmeister-
schulen mit Offentlichkeitsrecht, Einrichtungen, die Fachhoch-
schul-Studiengange durchfiihren oder staatlich organisierte Lehr-
gange besuchen sowie

4. Horer (Lehrgangsteilnehmer) der Diplomatischen Akademie in
Wien.

Zum Studien(Lehr)gang zahlt auch ein angemessener Zeitraum fiir die

Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlussprii-

fungen und auf die Erwerb eines akademischen Grades.

Beginn der Selbstversicherung:

Die Selbstversicherung schlieRt zeitlich unmittelbar an das Ende der

Krankenversicherung bzw. Anspruchsberechtigung nach dem Alige-

meinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) oder einem anderen

Bundesgesetz - auBer dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz

(GSVG) oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) - an,

wenn der Antrag innerhalb von 6 Wochen nach dem Ende der Versi-

cherung bzw. Anspruchsberechtigung gestellt wurde. In allen tbrigen

Fallen beginnt die Selbstversicherung mit dem auf die Antragsteller

folgenden Tag, bei Personen, die aus der Pflichtversicherung nach

dem GSVG oder BSVG ausgeschieden sind, frihestens mit dem

Ablauf von 60 Kalendermonaten nach dem Ausscheiden aus der

Pflichtversicherung.

Beitrag:

Der Beitrag betragt 7,55 von v.H. der Beitragsgrundlage. Das ist ab 1.

1. 2012 ein monatlicher Betrag von € 50,15*)" monatlich.

Der begunstigte Beitrag ist nicht mehr mdéglich, wenn der Selbstversi-

cherte

a) ein Einkommen bezieht, welches das im § 49 Abs. 3 des Studien-
forderungsgesetzes 1992 bezeichnete Hochstausmaf jahrlich
Uberschreitet oder

b) vor dem gegenwartigen Studium das Studium im Sinne des
§ 17 des Studienférderungsgesetzes 1992 gewechselt hat oder
eine Studiendauer im Sinne des § 18 des Studienférderungsge-
setzes 1992 ohne wichtigen Grund um mehr als vier Semester
Uberschritten hat oder

c) vor dem gegenwartigen Studium schon ein Hochschulstudium im
Sinne der §§ 13 bis 15 des Studienférderungsgesetzes 1992 ab-
solviert hat.

Lit. c) ist nicht anzuwenden fur Horer (Lehrgangsteilnehmer) der

Diplomatischen Akademie sowie fur Selbstversicherte, sofern sie

wahrend des Hochschulstudium keine selbststandige oder unselbst-

stdndige Erwerbstatigkeit ausliben; eine Erwerbstatigkeit auf Grund

derer ein Erwerbseinkommen bezogen wird, welche das nach § 5

Abs. 2 lit. ¢ ASVG jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen

(ab 1. 1. 2012 € 376,26) nicht Ubersteigt, bleibt unberiicksichtigt.

") Jahrliche Anderung durch Anhebung der Héchstbeitragsgrundlage
in der Krankenversicherung

Erlauterungen zum Studienforderungsgesetz 1992:
Das im § 49 Abs. 3 StudFG genannte Hochstausmal ist derzeit mit €
8.000,00 festgelegt.

Ein Studienwechsel im Sinne des § 17 Studienférderungsgesetzes
liegt vor, wenn der Studierende das Studium ofter als zweimal
gewechselt hat oder an einer Universitat, Kunsthochschule oder
Theologischen Lehranstalt das Studium nach Ablegung der ersten
Diplomprifung gewechselt hat oder nach einem Studienwechsel
aus dem vorhergehenden Studium keinen gliltige Studienerfolg
nachgewiesen hat, bis zum Nachweis eines glinstigen Studiener-
folges aus dem neuen Studium.

Ein absolviertes Hochschulstudium im Sinne des Studienférderung s-

gesetzes 1992 liegt bei einem abgeschlossenen Studium an einer

Universitat, Akademie der bildenden Kiinste, einer Kunsthochschule

oder Theologischen Lehranstalt vor. Wird unmittelbar nach Erreichen

des Magisteriums oder eines Diplom das Studium fiir die Erlangung
des Doktorrates fortgesetzt, liegt jedoch kein absolviertes Studium
vor; ein absolviertes Studium ist ein Abschluss mit Magisterium oder

Diplom jedoch dann, wenn im Anschluss daran ein anderes Studium

aufgenommen wird.

Beendigung der Selbstversicherung:

Die Selbstversicherung endet, auf3er mit dem Wegfall der Voraus-

setzungen

1. mit dem Ende des Kalendermonats, in dem der Versicherte sei-
nen Austritt erklart hat,

2. wenn die fir 2 Kalendermonate fallig gewordenen Beitrage nicht
entrichtet sind, mit dem Ende des zweiten Kalendermonats, fiir
den ein Beitragsruckstand besteht,

3. mit dem Ablauf des dritten Kalendermonats nach dem Ende des
Studien(Schul)jahres, indem der Horer letztmalig inskribiert war
bzw. nach Verstreichen des letzten Prifungstermins.

Es ist daher rechtzeitig eine neuerliche Fortsetzungshesta-

tigung vorzulegen, wenn die Selbstversicherung auch fir

das neue Studienjahr andauern soll.

In den beiden ersten Fallen endet die Selbstversicherung frihe-

stens mit dem Ablauf von sechs aufeinander folgenden Kalender-

monaten nach dem Beginn der Versicherung, wobei ein neuerlicher

Antrag auf Selbstversicherung erst nach Ablauf von weiteren

sechs Monaten gestellt werden kann.

Dies gilt nicht, wenn der Austritt auf Grund des Beginns eine Pflicht-

versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. einer

Angehorigeneigenschaft nach dem ASVG oder einem anderen

Bundesgesetz erklart wird.

Meldung von Anderungen:

Alle fiir die Versicherung bedeutsamen Anderungen sind binnen

einer Woche schriftlich der Kasse zu melden, z.B. Beginn einer

Pflichtversicherung bzw. Angehérigeneigenschaft, Anderungen in

den Einkommensverhaltnissen, Studienwechsel, Anderung der

Wohnadresse usw.

Leistungen:

Sie haben Anspruch auf alle Kassenleistungen (Arzt, Medikamente,

Anstaltspflege, Zahnbehandlung) mit Ausnahme von Kranken- und

Wochengeld. Kranken- und Zahnbehandlungsscheine erhalten Sie in

unseren Verwdtungsstellen.

Anspruchsberechtigung fur Angehdérige:

Als Angehdrige gelten der Ehegatte, die Ehegattin, und Kinder bis

zum vollendeten 27. Lebensjahr, sofern die allgemeinen im § 123

ASVG genannten Voraussetzungen vorliegen. Andere Personen

sind als Angehorige nicht anspruchsberechtigt. Im Zweifelsfall

wenden Sie sich bitte an die nachstgelegene Kassendienststelle.

Erforderliche Nachweise:

1. die Inskriptionsbestatigung des laufenden Semesters

2. die Kopie der ersten Seite des Studienbuches bzw. jenes Stu-

dienblattes, aus dem ab der Immatrikulation alle Studienrichtun-

gen und deren Dauer ersichtlich sind

den aktuellen Meldezettel

4. Nachweis Uber eventuell vorliegende Krankenversicherungs-
zeiten (Pflichtversicherung, freiwillige Versicherung, Angehori-
geneigenschaft) bei anderen Versicherungstragern in den letz-
ten 12 Monaten vor der Antragstellung.

5. den Zulassungsbescheid (bei auBerordentlichen Horern, die
einen Vorstudienlehrgang zur Studienberechtigungspriifung be-
suchen.

o
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